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Baudirektion ARV/l152/2000
Kanton Zürich

VERFÜGUNG

vom 4. September 2000

Opfikon. Nutzungsplanung (Wald- und Gewässerabstandslinien, Änderung)

Genehmigung ( 2 lit. b PBG)

Mit RRB Nr. 390/2000 wurde die Revision der Nutzungsplanung der Stadt Opfikon ge

nehmigt. Da es für ein kleines Witlächen an der Glatt unterlassen wurde Waldabstands

linen festzusetzen, mussten die Gewässerabstandslinien in jenem Bereich von der Geneh

migung ausgenommen und die Stadt Opfikon eingeladen werden, für dieses Wäldchen

Waldabstandsli nien festzusetzen. Acif Grund einer Kompetenzdelegation des Gemeinde

rates Opfikon vorn 27. September 1999 setzte der Stadtrat Opfikon am 2. Mai 2000 die

Waldabstandslinien für das Wäldchen auf Kat.-Nr. 7085 fest und hob mit gleichem Be

schluss die Gewässcrabstandslinic für diesen Bereich auf. Gegen diesen Beschluss wurde

gemäss Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 7. August

2000 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 15. Mai 2000 ersucht der Stadtrat

Opfikon um Genehmigung der Vorlage.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen ( 5 PBG).

DieBaudirektion verfügt:

1. Die vom Stadtrat Opfikon am 2. Mai 200 beschlossene Aufhebung der Gewässer

abstandslinie im Bereich des Grundstücks Kat.-Nr. 7085 und die Festsetzung von

Waldabstandslinien für das Wäldchen auf Kat.-Nr. 7085 werden genehmigt.

II. Die Stadt Opfikon wird eingeladen, Dispositiv Ziffer 1 gemäss § 6 und 89 PBG

öffentlich bekanntzumachen.

III. Mitteilung an den Stadtrat Opfikon (unter Beilage von sechs Dossiers), an die

Kanzlei der Baurekurskommissionen, an das Verwaltungsgericht und an das Tief

bauamt, Planverwaltung, (unter Beilage von je einem Dossier) sowie an das Amt für

Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers).

AV Amt «lt
Runordnung und Vermessung

Zünch, den 4. September 2000 ——
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